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Übergangsregeln zur Wiederaufnahme der 

freizeitsportlichen Aktivitäten in der Kanuabteilung des 

STV 
 

Seit dem 28.05.2021 gilt die neue Coronaschutzverordnung.  

Diese teilt das Infektionsgeschehen in drei Inzidenzstufen ein: unter 35, unter 50 und 

unter 100. 

 

Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert 

an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den 

übernächsten Tag. Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn 

der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, 

mit Wirkung für den übernächsten Tag. 

 

Die hier aufgeführten Regeln gelten für Sport im Freien. Regelungen einer 

niedrigeren Inzidenzstufe gelten zusätzlich zu denen der höheren. 

 

Unter 100 darf kontaktfreier Sport mit bis zu 25 Personen ausgeübt werden. 

Kontaktsport darf mit Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren in einer Gruppe von 

bis zu 25 Personen plus zwei Trainer durchgeführt werden. 

Gemeinschaftsräume sowie Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden! 

 

Unter 50 ist die Personenzahl für kontaktfreien Sport im Freien unbegrenzt. 

Gemeinschaftsräume, Umkleiden und Duschen dürfen unter Beachtung der 

allgemeinen Hygieneanforderungen und des Mindestabstands wieder benutzt 

werden.  

Wir werden aber vorerst die Duschen noch geschlossen lassen. 

 

Für unser Vereinsleben bedeutet dies wie folgt: 

 

- Der Zutritt zum Sportgelände erfolgt ausschließlich über das Tor an der 

Einfahrt neben dem Bootshaus (bitte beim Ein- und Austritt auf weitere 

Mitglieder Rücksicht nehmen und die Abstandsregeln einhalten). Das Tor bitte 

unbedingt geschlossen halten, damit ein Zutritt des Geländes durch unbefugte 

Gäste oder Besucher verhindert wird 

 

- Der Zutritt zum Gebäude erfolgt nur mit Mund-Nase-Schutz 

 

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210527_coronaschvo_ab_28.05.2021_lesefassung.pdf
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- Die Außen-WC Anlagen können genutzt werden (Zutritt mit dem 

Keller-Schlüssel). 

 

- Die Duschen dürfen vorerst weiterhin nicht genutzt werden. 

     -    Die Umkleiden können unter der folgenden Zutrittsregelung wieder benutzt 

 werden: 

 

o Zutritt für maximal 2 Vereinsmitglieder je Umkleide gestattet!  

o Tragen von Mund-Nase-Schutz ist im Gebäude verpflichtend! 

o Die Mitglieder müssen sich zur Gewährleistung der einfachen 

Rückverfolgbarkeit beim Betreten des Gebäude entweder digital über 

den QR-Code oder auf der Liste im Vorraum der Umkleide eintragen 

o Bitte vor dem Betreten die Hände desinfizieren!  

o Die Duschen werden weiterhin NICHT genutzt! 

o Während des Trainingsaufenthalts bitte Fenster zum Lüften öffnen! 

o Außentür bitte geschlossen halten! 

 

- Desinfektionsmittelspender findet ihr in den Räumen der Außentoiletten und 

im Vorraum der Umkleide 

 

- Vereinsboote, die nicht beim Jugendtraining benutzt werden, und nicht in den 

letzten 2 Tagen benutzt wurden können für Fahrten entsprechend unseren 

Reservierungs- und Ausleihregeln wieder benutzt werden. Bei der Rückgabe 

werden die Paddelgriffflächen desinfiziert, Spritzdecken, Schwimmwesten und 

Helme mit klarem Wasser ausgewaschen und zum Trocknen im Carport 

aufgehängt. 

 

- Die offiziellen Trainingszeiten sind auf der Homepage veröffentlicht. Die 

Mitglieder, die nicht in den jeweiligen Trainings eingebunden sind, werden 

gebeten diese Zeiten zur Nutzung des Geländes zu meiden 

 

 

Ansprechpartner: 

 Jugendtraining:  Carina Gawehn 

bis zu den Herbstferien:  Dienstag 17:30-19:30 und 

    Donnerstag 17:30-19:30 

 Fahrten für Anfänger: Karl-Heinz Schröder 

Nach Absprache 

 Abfahrtsboot/Wanderboottraining:  Mike Fischer 

Donnerstag 15:00-17:00 
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Regelung Jugend- & Anfängertraining 
 

- Das Jugend- & Anfängertraining kann wieder in voller Gruppenstärke erfolgen 
 

- Alle für das Jugendtraining verwendeten Boote sind mit rosa Band markiert 
und werden ausschließlich für das Jugendtraining genutzt 
 

- Die Boote werden den Jugendlichen für jedes Training vom Trainer 
zugewiesen, hierbei wird darauf geachtet, dass bei einem Bootswechsel das 
Boot 2 Tage lang nicht benutzt wurde.  
 

- Die Paddel sind für das Training fest zugewiesen und mit einer Nummer 
versehen. Die Paddel werden nach dem Training am Schaft desinfiziert.  
 

- Das zugewiesene und beschriftete Material darf nicht für andere Zwecke oder 
durch andere Personen verwendet werden. 
 

- Während des Trainings herrscht Maskenpflicht. Diese gilt ab dem Betreten 
des Geländes. Der Mund-Nasen-Schutz darf nur auf dem Wasser abgezogen 
werden. 

 
- Auf das Tragen einer Spritzdecke wird beim Jugendtraining verzichtet, wenn 

der Jugendliche nicht in der Lage ist diese selbstständig zu schließen. Nach 
dem Training werden die Spritzdecken ausgewaschen und im Carport zum 
Trocknen aufgehängt 

 
- Die Jugendlichen nutzen ihre eigenen Schwimmwesten. In Ausnahmefällen 

kann eine Schwimmweste vom Verein zur Verfügung gestellt werden, die 
dann auch nach Benutzung ausgewaschen und im Carport zum Trocknen 
aufgehängt wird. 
 

- Die Sportler kommen bereits in ihren Paddelsachen zum Bootshaus und 
werden auch so wieder abgeholt. 
 

- Alle Sportler müssen den Anweisungen der Trainer unbedingt Folge leisten  

 


